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Erwägungen

E. 3
Die Kosten sowohl des erst- als auch des zweitinstanzlichen Verfahrens sind der
Schuldnerin aufzuerlegen, auch wenn der Konkurs letztlich aufgehoben werden kann. Dies,
da es in der Verantwortung der – sozusagen bis zur letzten Minute säumigen – Schuldnerin
liegt, das Konkursgericht über Umstände, welche gegen eine Konkurseröffnung sprechen,
zu informieren (OGer ZH PS110095 vom

E. 6
Juli 2011 E. 2.2 = ZR 110/2011 Nr. 79). Ebenso wird die Schuldnerin die Kos- ten des
Konkursamtes zu tragen haben. Eine Parteientschädigung ist ihr keine zuzusprechen. Im
Übrigen ist auch dem Gläubiger mangels Umtrieben im vorlie- genden Verfahren keine
Parteientschädigung zuzusprechen. Es wird erkannt:
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